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Erwerbsersatzverordnung 
(EOV) 

Änderung vom … 

Der Schweizerische Bundesrat 
verordnet: 

I 

Die Erwerbsersatzverordnung vom 24. November 20041 wird wie folgt geändert: 

Art. 25 Sachüberschrift 
Ende des Anspruchs der Mutter 
(Art. 16d Abs. 3 erster Teilsatz EOG)  

Art. 34a Abs. 4 
4 Die zuständige Stelle stellt der Mutter, die als Ratsmitglied an Rats- und Kommissi-
onssitzungen von Parlamenten auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene teil-
nimmt, eine Bescheinigung aus, dass für die Sitzungen keine Vertretung vorgesehen 
ist. Die Mutter reicht diese Bescheinigung der Ausgleichkasse ein.   
II 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2024 in Kraft. 

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

1 SR 834.11 

Dieser Text ist eine provisorische Fassung. Massgebend ist die definitive Fassung, 

welche unter www.fedlex.admin.ch veröffentlicht werden wird. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/amtliche-sammlung.html 
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Die Bundespräsidentin: Viola Amherd 
Der Bundeskanzler: Viktor Rossi 

 


